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Rechtssatz

Der Wortlaut der Ausnahmebestimmung des § 106 Abs. 6 Z. 4 KFG 1967 spricht von der "Beförderung in Fahrzeugen

zur entgeltlichen Personenbeförderung (Taxi-, Mietwagen-, Gästewagengewerbe)". Dass diese restriktiv auszulegende

Ausnahme auch für nicht entgeltliche Fahrten in derartigen Fahrzeugen gelten sollte, würde sowohl dem Schutzzweck

der Richtlinie 2003/20/EG als auch dem Schutzzweck der in Umsetzung dieser Richtlinie erfolgten Novellierung des KFG

1967 widersprechen.Der Wortlaut der Ausnahmebestimmung des Paragraph 106, Absatz 6, ZiEer 4, KFG 1967 spricht

von der "Beförderung in Fahrzeugen zur entgeltlichen Personenbeförderung (Taxi-, Mietwagen-,

Gästewagengewerbe)". Dass diese restriktiv auszulegende Ausnahme auch für nicht entgeltliche Fahrten in derartigen

Fahrzeugen gelten sollte, würde sowohl dem Schutzzweck der Richtlinie 2003/20/EG als auch dem Schutzzweck der in

Umsetzung dieser Richtlinie erfolgten Novellierung des KFG 1967 widersprechen.
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